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Wichtige neue Entscheidung 

 
Rundfunkrecht: Verwaltungsrechtsweg eröffnet für Klage privater Kabelnetzbetreiber 
gegen öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt (Streitigkeit betreffend die sog. „Must-
Carry“-Verpflichtung) 
 
§ 17 Abs. 1 Satz 2, § 17a GVG, § 40 Abs. 1 VwGO, § 52b Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a, 
§ 52d Satz 2 RStV, Art. 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, Art. 16 Abs. 1, Art. 36 BayMG  
 
Verwaltungsrechtsweg 
Öffentlich-rechtliche Streitigkeit 
Kabelnetzbetreiber 
Rundfunkveranstalter 
„Must Carry“ 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 06.10.2014, Az. 7 C 14.1372 
 
 
 
 
Leitsatz: 

Für die Prüfung, ob der Verwaltungsrechtsweg gegeben ist, kommt es auf Fragen zur 

Zulässigkeit und Begründetheit des Klagebegehrens grundsätzlich nicht an. Maßge-

bend ist allein, ob eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art 

vorliegt (§ 40 Abs. 1 VwGO). 

 



Hinweis: 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte aufgrund einer sofortigen Beschwerde 

nach § 17a Abs. 4 Satz 3, Abs. 3 Satz 2 GVG vorab über die Statthaftigkeit des Ver-

waltungsrechtsweges für eine Klage privater Kabelregionalgesellschaften zu ent-

scheiden, die mit ihrer Klage unter anderem die Feststellung begehren, dass die be-

klagte Rundfunkanstalt verpflichtet ist, mit den Klägerinnen einen Vertrag über die 

entgeltliche Verbreitung ihres Programms über die Netze der Klägerinnen zu schlie-

ßen, soweit dieses Programm in diesen Netzen sog. Must-Carry-Status hat.  

 

Entsprechende frühere Verträge hatte die Rundfunkanstalt zum 31.12.2012 gekün-

digt und erklärt, künftig keine Zahlungen für die Kabelverbreitung ihrer Programme 

mehr zu leisten. Nach der sog. Must-Carry-Verpflichtung aus § 52b Abs. 1 Nr. 1 

Buchst. a, Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 des Staatsvertrags für Rundfunk und Telemedien 

(Rundfunkstaatsvertrag – RStV) sind die Klägerinnen als Kabelnetzbetreiber ver-

pflichtet, für die Verbreitung öffentlich-rechtlicher Rundfunkprogramme (Fernsehen 

und Hörfunk) technische Kapazitäten im Umfang von höchstens einem Drittel ihrer 

jeweiligen Gesamtkapazität zur Verfügung zu stellen.  

 

Für die Rechtswegfrage sind nach Ansicht des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 

die vom Kläger aufgestellten tatsächlichen Behauptungen – im Sinne einer Schlüs-

sigkeitsprüfung – als zutreffend zu unterstellen. Unerheblich sei, auf welche Norm 

der Kläger seinen Anspruch selbst stützt und wie er ihn selbst qualifiziert; vielmehr 

komme es auf die wahre Rechtsnatur des Anspruchs an (Rn. 10). Ausgehend von 

diesen Grundsätzen teilte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die Ansicht des 

Verwaltungsgerichts, dass die Klägerinnen einen Anspruch geltend machen, der – 

wenn es ihn gäbe – als öffentlich-rechtlicher Anspruch zu qualifizieren ist (Rn. 11). 

Dieser geltend gemachte Anspruch korrespondiere mit der Must-Carry-Verpflichtung 

und sei, wenn er sich rundfunkrechtlich begründen lasse, ohne weiteres als öffent-

lich-rechtlich normierter Anspruch zu beurteilen. Ob sich aus § 52d Satz 2 RStV oder 

anderen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen der von den Klägerinnen behauptete 

Feststellungsanspruch ergeben kann, ist nach Auffassung des Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshofs eine Frage der Begründetheit der Klage, auf die es im Rahmen der 

Prüfung, ob der Verwaltungsrechtsweg gegeben ist, grundsätzlich nicht ankommt. 

Eine Ausnahme gelte nach höchstrichterlicher Rechtsprechung allenfalls dann mit 



der Folge, dass eine Verweisung des Rechtsstreits in Betracht komme, wenn – im 

Fall einer Anspruchsnormenkonkurrenz – eine einzelne materielle Anspruchsgrund-

lage, für die allein der beschrittene Rechtsweg zulässig wäre, aufgrund des vorgetra-

genen Sachverhalts offensichtlich nicht gegeben ist (unter Bezugnahme auf BVerwG, 

Beschluss vom 15.12.1992 – 5 B 144/91 – juris). Eine solche offensichtliche Unbe-

gründetheit des geltend gemachten Anspruchs konnte der Bayerische Verwaltungs-

gerichtshof hier nicht erkennen (Rn. 12).  

 

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ließ zwar gemäß § 17a Abs. 4 Satz 4 und 5 

GVG die weitere Beschwerde zum Bundesverwaltungsgericht zu, weil die Entschei-

dungen der Verwaltungsgerichte zur vorliegenden Rechtsfrage uneinheitlich sind und 

der Rechtsfrage somit grundsätzliche Bedeutung zukommt (wie BayVGH: OVG Nord-

rhein-Westfalen, Beschluss vom 28.10.2014 – 13 E 827/14 – juris; OVG Hamburg, 

Beschluss vom 08.10.2014 – 4 So 62/14 – juris; a.A.: VG Köln, Beschluss vom 

18.06.2014 – 6 K 2805/13 – n.V.; OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 03.11.2014 

– 2 E 10685/14 – juris). Eine sofortige Beschwerde wurde aber nicht eingelegt, so 

dass der vorliegende Beschluss rechtskräftig ist.  

 

 

 

Dr. Martic 
Landesanwalt 
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G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

*. ********** *** ****, 

 ********* ***** *** ***************, 

*. ********** ****** **** & **. **, 

 ** * *** * ********: ******** ***. ***-***, ***** ****, 

*. ***** ** ****, 

 ********* ***** *** ***************, 

 ** ********** *-*, ***** **********, 

 - *********** - 

************** ** * *** *: 

************* ***** & **** ***, 

************** **, ***** ******, 

 

gegen 

 

Bayerischer Rundfunk 

Juristische Direktion, 

Rundfunkplatz 1, 80335 München, 

 - Beklagter - 

bevollmächtigt: 

Rechtsanwälte *** ******* ********** *** ********* 

******************** *** ***** ***** 

 

wegen 

 

 

Verpflichtung zum Abschluss entgeltlicher Verträge über die Verbreitung der Pro-

gramme öffentlich-rechtlicher Rundfunkveranstalter in Kabelnetzen; 

hier: Beschwerde des Beklagten gegen den Beschluss des Bayerischen Verwal-

tungsgerichts München vom 2. Juni 2014, 

 



erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 7. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Häring, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Schmeichel, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Ertl 

 

ohne mündliche Verhandlung am 6. Oktober 2014 

folgenden 

 

Beschluss: 

 

I.   Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

 

II. Der Beklagte trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 

 

III.  Die weitere Beschwerde zum Bundesverwaltungsgericht wird 

zugelassen.  

 

 

Gründe:  

 

I. 

 

Die Klägerinnen (private Kabelregionalgesellschaften) betreiben Breitbandkabelnetze 

in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg. Sie begehren vor dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht München im Klageweg die Feststellung, dass der 

Beklagte (Bayerischer Rundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts) verpflichtet ist, mit 

den Klägerinnen einen Vertrag über die entgeltliche Verbreitung des Programms 

„Bayerisches Fernsehen“ über die Netze der Klägerinnen zu schließen, soweit dieses 

Programm in diesen Netzen „Must Carry“ – Status hat (Hauptantrag). Sie begehren 

hilfsweise die Feststellung, dass die Klägerinnen nicht verpflichtet sind, das Pro-

gramm Bayerisches Fernsehen in ihre Netze einzuspeisen oder über ihre Netze zu 

verbreiten, solange hierüber kein Vertrag geschlossen worden ist. 

 

Das Verwaltungsgericht München hat - aufgrund der vom Beklagten gerügten Zuläs-

sigkeit des Rechtswegs - mit streitgegenständlichem Beschluss vom 2. Juni 2014 

den Verwaltungsrechtsweg vorab für eröffnet erklärt (§ 17a Abs. 3 GVG). Auf die 

Gründe des Beschlusses wird verwiesen. 

 

Der Beklagte wendet sich mit seiner Beschwerde gegen den Beschluss, soweit die-

ser den Verwaltungsrechtsweg (auch) in Bezug auf den Hauptantrag der Klägerinnen 
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für eröffnet erklärt. Er begehrt die Verweisung des Hauptantrags an das Landgericht 

München I und verweist zur Begründung auf die von den Klägerinnen vor den Land-

gerichten Köln und Mannheim erhobenen zivilrechtlichen Klagen, welche dieselben 

Parteien und denselben Lebenssachverhalt zum Gegenstand hätten, auch wenn die 

Klägerinnen dort das vorliegend streitgegenständliche Programm „Bayerisches Fern-

sehen“ ausgeklammert hätten, um den Einwand anderweitiger Rechtshängigkeit zu 

umgehen. Das Begehren der Klägerinnen auf Abschluss eines entgeltlichen Vertrags 

sei zivilrechtlich zu beurteilen. Als Anspruchsgrundlage kämen allein zivilrechtliche 

Vorschriften in Betracht. Die von den Klägerinnen vor dem Verwaltungsgericht zur 

Klagebegründung herangezogenen öffentlich-rechtlichen Vorschriften vermittelten 

diesen offensichtlich keinen subjektiv-rechtlichen Anspruch im Verhältnis zum Be-

klagten. Dies gelte auch für die öffentlich-rechtlich (rundfunkrechtlich) normierten 

„Must Carry“ – Bestimmungen. Der Hauptantrag der Klägerinnen sei im Übrigen in 

mehrfacher Hinsicht unzulässig.  

 

Die Klägerinnen widersetzen sich dem Vorbringen des Beklagten.  

 

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten und die vorgelegte Ak-

te des Beklagten Bezug genommen. 

 

 

II. 

 

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.  

 

1. Das Verwaltungsgericht geht zu Recht davon aus, dass der Verwaltungsrechtsweg 

auch in Bezug auf den Hauptantrag der Klägerinnen eröffnet ist, weil es sich insoweit 

ebenfalls um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art 

handelt, die nicht durch Gesetz einem anderen Gericht ausdrücklich zugewiesen ist 

(§ 40 Abs. 1 VwGO). Die hiergegen gerichteten Einwände des Beklagten sind nicht 

begründet.  

 

a) Der Einwand des Beklagten, die Klägerinnen hätten vor den Landgerichten Köln 

und Mannheim zivilrechtliche Klagen erhoben, welche dieselben Parteien und den-

selben Lebenssachverhalt zum Gegenstand hätten, ist schon deshalb unbeachtlich, 

weil das Prozesshindernis, denselben Streitgegenstand nach Eintritt der Rechtshän-

gigkeit anderweitig anhängig zu machen (§ 17 Abs. 1 Satz 2 GVG), nicht zu einer 

Verweisung der verbotswidrig erhobenen zweiten Klage, sondern zu deren Abwei-

sung als unzulässig führt (vgl. Rennert in Eyermann, VwGO, 14. Aufl. 2014, § 41 

Rn. 11). Das Verwaltungsgericht hat im Rahmen des Klageverfahrens zu prüfen, ob 
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die Klägerinnen tatsächlich in gegenständlicher und persönlicher Hinsicht denselben 

Streitgegenstand wie vor den Zivilgerichten auch vor dem Verwaltungsgericht an-

hängig gemacht haben (vgl. Rennert in Eyermann, VwGO, 14. Aufl. 2014, § 41 

Rn. 13 ff.). Es wird dabei zu beurteilen haben, ob die Klägerinnen denselben pro-

zessualen Anspruch auf denselben Lebenssachverhalt (Klagegrund) stützen, was 

auch dann der Fall ist, wenn sich aus dem Klagegrund mehrere Anspruchsgrundla-

gen herleiten lassen (Anspruchsnormenkonkurrenz), oder ob unterschiedliche Streit-

gegenstände deshalb vorliegen, weil das Klagebegehren auf einem anderen Klage-

grund beruht (vgl. hierzu Rennert in Eyermann, VwGO, 14. Aufl. 2014, § 121 Rn. 

23 f.).  

 

b) Entgegen der Ansicht des Beklagten kommt es auch sonst für die Prüfung, ob der 

Verwaltungsrechtsweg gegeben ist, auf Fragen zur Zulässigkeit und Begründetheit 

des Klagebegehrens grundsätzlich nicht an. Maßgebend ist allein, ob eine öffentlich-

rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art vorliegt. 

 

aa) Ob eine Streitigkeit öffentlich-rechtlich oder bürgerlich-rechtlich ist, richtet sich 

nach der Natur des Rechtsverhältnisses, aus dem der geltend gemachte Anspruch 

hergeleitet wird. Dabei kommt es regelmäßig darauf an, ob die Beteiligten zueinander 

in einem hoheitlichen Verhältnis der Über- und Unterordnung stehen und sich der 

Träger hoheitlicher Gewalt der besonderen Rechtssätze des öffentlichen Rechts be-

dient. Eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit kann aber auch auf einem Gleichord-

nungsverhältnis beruhen. Gleichordnungsverhältnisse sind öffentlich-rechtlich, wenn 

die das Rechtsverhältnis beherrschenden Rechtsnormen nicht für jedermann gelten, 

sondern Sonderrecht des Staates oder sonstiger Träger öffentlicher Aufgaben sind, 

das sich zumindest auf einer Seite nur an Hoheitsträger wendet (vgl. z.B. BVerwG, 

B.v. 2.5.2007 BVerwGE 129, 9 Rn. 4 m.w.N.). Für die Rechtswegfrage sind die vom 

Kläger aufgestellten tatsächlichen Behauptungen – im Sinne einer Schlüssigkeitsprü-

fung – als zutreffend zu unterstellen. Unerheblich ist, auf welche Norm der Kläger 

seinen Anspruch selbst stützt und wie er ihn selbst qualifiziert; vielmehr kommt es auf 

die wahre Rechtsnatur des Anspruchs an (vgl. Rennert in Eyermann, VwGO, 

14. Aufl. 2014, § 40 Rn. 34 m.w.N.). 

 

Ausgehend von diesen Grundsätzen teilt der Senat die Ansicht des Verwaltungsge-

richts, dass die Klägerinnen mit ihrem Hauptantrag einen Anspruch geltend machen, 

der – wenn es ihn gäbe – als öffentlich-rechtlicher Anspruch zu qualifizieren ist. Die 

Klägerinnen sind als Kabelnetzbetreiber – unstreitig aufgrund öffentlich-rechtlicher 

Normen – gesetzlich verpflichtet, für die Verbreitung öffentlich-rechtlicher Rundfunk-

programme (Fernsehen und Hörfunk) technische Kapazitäten im Umfang von höchs-

tens einem Drittel ihrer jeweiligen Gesamtkapazität zur Verfügung zu stellen (vgl. z.B. 
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§ 52b Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a, Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 des Staatsvertrags für Rundfunk 

und Telemedien [Rundfunkstaatsvertrag – RStV]). Diese Verpflichtung („Must Carry“) 

regelt der Rundfunkstaatsvertrag in Bezug auf die digitale Verbreitung der Rundfunk-

programme. Sie ist für Kabelnetzbetreiber in ähnlicher Weise auch in Bezug auf die 

Verbreitung von Programmen in analoger Technik in den Rundfunk- und Medienge-

setzen der Länder normiert (vgl. z.B. Art. 36 des Gesetzes über die Entwicklung, 

Förderung und Veranstaltung privater Rundfunkangebote und anderer Telemedien in 

Bayern [Bayerisches Mediengesetz – BayMG] in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 22.10.2003 [GVBl S. 799; BayRS 2251-4-S/W], zuletzt geändert durch Verord-

nung vom 22.7.2014 [GVBl S. 286]). Die rundfunkrechtlich bestehenden Verpflich-

tungen der Kabelnetzbetreiber sind von den zuständigen Landesmedienanstalten 

durch hoheitliche Maßnahmen durchzusetzen (in Bayern von der Bayerischen Lan-

deszentrale für neue Medien, vgl. Art. 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, Art. 16 Abs. 1 BayMG).  

 

Der von den Klägerinnen vor dem Verwaltungsgericht mit dem Hauptantrag geltend 

gemachte Feststellungsanspruch zur Verpflichtung des Beklagten, mit den Klägerin-

nen einen Vertrag über die entgeltliche Verbreitung des Programms „Bayerisches 

Fernsehen“ über die Netze der Klägerinnen zu schließen, soweit dieses Programm in 

diesen Netzen „Must Carry“ – Status hat, beruht – wie die Klägerinnen vortragen – 

auf der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung, das Fernsehprogramm des Beklagten in 

die Kabelnetze der Klägerinnen einzuspeisen und zu verbreiten. Ihr Anspruch kor-

respondiert mit ihrer „Must Carry“ – Verpflichtung und ist, wenn er sich – wie die Klä-

gerinnen weiter vortragen – ebenfalls rundfunkrechtlich begründen lässt, ohne weite-

res als öffentlich-rechtlich normierter Anspruch zu beurteilen. Die Klägerinnen weisen 

in diesem Zusammenhang ergänzend auf die öffentlich-rechtliche Bestimmung des 

§ 52d Satz 2 RStV hin, wonach (u.a.) die Verbreitung von Angeboten nach § 52b 

Abs. 1 Nr. 1 RStV (das sind u.a. die Dritten Programme des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks) zu angemessenen Bedingungen zu erfolgen hat. Ob sich aus dieser oder 

anderen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen der von den Klägerinnen behauptete 

Feststellungsanspruch ergeben kann, ist eine Frage der Begründetheit der Klage, auf 

die es im Rahmen der Prüfung, ob der Verwaltungsrechtsweg gegeben ist, grund-

sätzlich nicht ankommt. Eine Ausnahme gilt nach höchstrichterlicher Rechtsprechung 

allenfalls dann mit der Folge, dass eine Verweisung des Rechtsstreits in Betracht 

kommt, wenn – im Fall einer Anspruchsnormenkonkurrenz – eine einzelne materielle 

Anspruchsgrundlage, für die allein der beschrittene Rechtsweg zulässig wäre, auf-

grund des vorgetragenen Sachverhalts offensichtlich nicht gegeben ist (vgl. BVerwG, 

B.v. 15.12.1992 NVwZ 1993, 358). Eine solche offensichtliche Unbegründetheit des 

geltend gemachten Hauptantrags besteht – wie das Verwaltungsgericht zutreffend 

erkannt hat – nicht.  
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bb) Die Zweifel des Beklagten an der Zulässigkeit des Hauptantrags, etwa wegen 

des fehlenden Feststellungsinteresses, der fehlenden Klagebefugnis, der Unbe-

stimmtheit des Feststellungsantrags oder des Vorrangs der Leistungsklage sind 

ebenso wie die Zweifel an der Begründetheit des Klagebegehrens nicht geeignet, die 

Zulässigkeit des Verwaltungsrechtswegs in Zweifel zu ziehen. Sie sind sämtlich vom 

Verwaltungsgericht erst im weiteren Verlauf des Verfahrens innerhalb des aufgrund 

des klägerischen Vorbringens zu Recht für zulässig erklärten Rechtswegs zu prüfen.  

 

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO. Einer Streitwertfestset-

zung bedarf es nicht, weil sich die Höhe der Gerichtsgebühr unmittelbar aus dem 

Gesetz (Nr. 5502 der Anlage 1 zu § 3 Abs. 2 des Gerichtskostengesetzes) ergibt. 

 

3. Die weitere Beschwerde zum Bundesverwaltungsgericht ist zuzulassen, weil die 

Entscheidungen der Verwaltungsgerichte zur vorliegenden Rechtsfrage uneinheitlich 

sind (vgl. VG Köln, B.v. 18.6.2014 – 6 K 2805/13 –) und der Rechtsfrage somit 

grundsätzliche Bedeutung zukommt (§ 17a Abs. 4 Satz 4 und 5 GVG). 

 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

 

Dieser Beschluss kann innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung durch Be-

schwerde zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig angefochten werden. Die Be-

schwerde ist beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (in München Hausanschrift: 

Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: Postfach 34 01 48, 80098 

München; in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach) einzulegen. 

 

Vor dem Bundesverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten, außer in Prozess-

kostenhilfeverfahren, durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch 

für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht 

eingeleitet wird. Als Prozessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten 

und Rechtslehrern an den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit 

Befähigung zum Richteramt nur die in § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO und in §§ 3, 5 

RDGEG bezeichneten Personen. Für die in § 67 Abs. 4 Satz 5 VwGO genannten 

Angelegenheiten (u.a. Verfahren mit Bezügen zu Dienst- und Arbeitsverhältnissen) 

sind auch die dort bezeichneten Organisationen und juristischen Personen als Be-

vollmächtigte zugelassen. Sie müssen in Verfahren vor dem Bundesverwaltungsge-

richt durch Personen mit der Befähigung zum Richteramt handeln. 

 

Häring Schmeichel Ertl  
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